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§ 6 NÖ GVG 2007
Genehmigungsvoraussetzungen

 NÖ GVG 2007 - NÖ Grundverkehrsgesetz 2007

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.05.2019

(1) Die Grundverkehrsbehörde hat einem Rechtsgeschäft die Genehmigung zu erteilen, wenn das land- und

forstwirtschaftliche Grundstück

1. zum Zweck des Wohnbaues oder zur Erfüllung öffentlicher, gemeinnütziger oder kultureller Aufgaben bestimmt ist,

es sei denn, dass das Interesse an der Erhaltung der bisherigen Nutzung des Grundstückes das Interesse an der

neuen Verwendung o enbar überwiegt, mehr Grund ächen als notwendig in Anspruch genommen werden oder

die land- und forstwirtschaftliche Nutzung der verbleibenden Grund äche erheblich erschwert oder unmöglich

gemacht wird oder

2. zum Zweck der Errichtung oder Vergrößerung einer gewerblichen, industriellen oder bergbaulichen Anlage

bestimmt ist, es sei denn, dass mehr Grund ächen als notwendig in Anspruch genommen werden. Die

Zweckbestimmung ist durch eine Bescheinigung der Wirtschaftskammer für Niederösterreich glaubhaft zu

machen.

3. (entfällt durch LGBl. Nr. 38/2019).

(2) Die Grundverkehrsbehörde hat einem Rechtsgeschäft die Genehmigung zu erteilen, wenn es dem allgemeinen

Interesse an der Erhaltung, Stärkung oder Scha ung eines leistungsfähigen Bauernstandes nicht widerspricht. Soweit

ein solches Interesse im Einzelfall nicht besteht, ist die Genehmigung auch dann zu erteilen, wenn das Rechtsgeschäft

dem Interesse an der Erhaltung, Stärkung oder Scha ung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen

Grundbesitzes nicht widerspricht. Die Genehmigung ist insbesondere nicht zu erteilen, wenn

1. der Rechtserwerber oder die Rechtserwerberin kein Landwirt oder keine Landwirtin ist und zumindest ein

Interessent oder eine Interessentin vorhanden ist;

2. das Interesse an der Stärkung oder Scha ung eines oder mehrerer bäuerlicher Betriebe das Interesse an der

Verwendung aufgrund des vorliegenden Vertrages überwiegt;

3. Gründe zur Annahme vorliegen, dass eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des land- und forstwirtschaftlichen

Grundstücks nicht zu erwarten ist oder dass dieses ohne wichtigen Grund der land- und forstwirtschaftlichen

Nutzung entzogen wird oder

4. die Gegenleistung den ortsüblichen Verkehrswert ohne ausreichende Begründung erheblich übersteigt.
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